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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

 

Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie je-
der Zeit unter der Telefonnummer 116117. 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht für medizini-
sche Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen 
oder sonstige akute Notfälle zuständig. Hier bitte unbe-
dingt den Rettungsdienst unter der europaweiten Notruf-
nummer 112 verständigen. 
Die hausärztliche Notfallpraxis im Waldshuter Kran-
kenhaus ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 
09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr besetzt. 
 
 

Apotheken-Notdienst 

 
Freitag, 14.01.2022 
Apotheke zur Waage Erzingen, Hauptstr. 58, 
 07742 7458 
 
Samstag, 15.01.2022 
Storchen-Apotheke Tiengen, Hauptstr. 20, 
 07741 832424 
 
Sonntag, 16.01.2022 
Kloster-Apotheke Jestetten, Hauptstr. 32,  
 07745 7008 
Rosen-Apotheke Dogern, Hauptstr. 18,  
 07751 5970 
 
Montag, 17.01.2022 
Engel-Apotheke im E-Center Tiengen, Industriestr.3 
 07741 8099700 
 
Dienstag, 18.01.2022 
Die St. Georgs-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 73, 
 07741 63800 
 
Mittwoch, 19.01.2022 
Apotheke am Seidenhof Tiengen, Hauptstr. 12, 
 07741 7551 
 
Donnerstag 20.01.2022 
Sonnen-Apotheke Wutöschingen, Hauptstr. 26, 
 07746 9293090 
 
Freitag, 21.01.2022 
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93,  
 07751 83930 
 
Der Apothekennotdienst ist abrufbar unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder Tel. 0800 0022833 

(kostenfrei), Mobil: 22833 (max. 0,69 €/min), SMS: "apo" 

an 22833 (0,69 €/min) 
 

Notrufnummern 
 

Polizei-Notruf 110 

Polizeiposten Jestetten 7234 
(während der Dienstzeit) 

Polizeirevier Waldshut 07751 8316531 
(keine Notrufe) 

Feuerwehr, Notarzt, DRK-Rettungsdienst 112 

Giftnotruf Freiburg 0761 1924-0 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 

Zahnärztlicher Notdienst 01803 222555-30 

Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist über den Anruf-
beantworter des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. 

badenova-Störungsnummer (Erdgas) 0800 2767767 

Störungsdienst Stromversorgung 07623 92-1890 
www.evkr-gmbh.de 07742 85675-0 

Störungsdienst Wasserversorgung 0170 3472851 

Pyur Servicehotline (Kabel-TV) 030 25 777 777 
 
 

Pflegedienste / Soziale Einrichtungen 
 

Caritasverband Hochrhein e. V. 

Waldshut 07751 8011-0 

Sozialdienst 07751 8011-31 

Hausnotrufdienst 07743 933813 
 

Sozialstation Klettgau-Rheintal e. V. 07742 9234-0 

Alten-Tagespflegestätte 07742 9234-50 
 

DRK-Kreisverband Waldshut 

Fahrdienst (Krankenfahrten/Rollstuhlbus) 0800 0079761 

DRK Kleiderausgabe 07751 8735-0 

DRK-Hausnotrufdienst 07751 8735-55 

DRK-Dienste für Senioren 07741 9697710 
 

Pflegedienste St. Martin Küssaberg 07741 68070 
 

Pegasus Ambulanter Pflegedienst 07742 858182 
Küssaberg 
 

Pflegestützpunkt 07751 86-4245 
Landkreis Waldshut 
 

Telefonseelsorge (kostenlos) 0800 1110111 

Hilfetelefon Kinder- und Jugendliche 0800 1110333 

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 08000 116016 
 

Frauen- u. Kinderschutzhaus 07751 3553 
Landkreis Waldshut (24 h) 
 

Offene Beratung „Courage“ 07741 808 22 77 
 

Jugend- und Drogenberatungsstelle 07751 896770 
Waldshut 
 

Kinderschutzbund Waldshut 07741 672724 
 

Hospizdienst in Jestetten 07751 802333 
 

Donum Vitae Hochrhein 07751 898237 
Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und 
Schwangere, Waldshut 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald 
Familienunterstützender Dienst              07761 9987731 
Interdisziplinäres Beratungs-                      07741 63480 
und Frühförderzentrum 
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Bekanntgabe aus nichtöffentlicher 
Sitzung; 
 
Bürgermeister Morasch gibt bekannt, 
dass Herr Markus Helm zum 
01.07.2022 als neuer Hauptamtsleiter 
eingestellt wurde.  
 
Vergabe des Auftrages für die Ka-
nalarbeiten zur Sanierung der Diet-
enbergstraße, II. Bauabschnitt; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Bürgermeister Morasch begrüßt zu 
diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Dipl. Ing. Ralf Mülhaupt. Dieser erläu-
tert anhand der Sitzungsvorlage, 
dass für den II. Bauabschnitt die An-
gebote von 4 Firmen abgegeben wur-
den und zeigt sich erfreut, dass alle 
Angebote unter den ermittelten Bau-
kosten liegen, wobei die Firma Sch-
leith GmbH, als günstigste Bieterin, 
mit der Hauptangebotssumme sogar 
20% unter der Kostenrechnung liegt. 
Es wird deshalb vorgeschlagen, den 
Auftrag an die Firma Schleith GmbH, 
unter Berücksichtigung des Nebenan-
gebotes zur Verwendung von Beton-
Recycling-Material, zu vergeben. 
Auf Nachfrage von einem Gemeinde-
rat, wann mit dem II. Bauabschnitt be-
gonnen werden kann, erklärt Bürger-
meister Morasch, dass im Februar 
begonnen werden soll, wobei zuvor 
der I. Bauabschnitt fertiggestellt sein 
muss, damit ein sauberer Abschluss 
gewährleistet ist, wenn verschiedene 
Baufirmen für die Bauabschnitte zu-
ständig sind. Der II. Bauabschnitt soll 
in mehreren kleinen Bauabschnitten 
aufgeteilt werden, damit immer die 
Zufahrt über eine Querstraße möglich 
bleibt. Dieser Bauabschnitt soll laut 
Plan im Juni 2023 fertiggestellt sein. 
Bürgermeister Morasch zeigt sich 
sehr erfreut, dass gute Angebote ab-
gegeben wurden. 
Der Gemeinderat folgt dem Vergabe-
vorschlag und vergibt die Kanalarbei-
ten für den II. Bauabschnitt zur Sanie-
rung der Dietenbergstraße laut Sit-
zungsvorlage an die Firma Schleith 
GmbH, unter Berücksichtigung des 
Nebenangebotes Nr. 1 mit einer ge-
prüften Angebotssumme von brutto 
2.821.111.27 €. 
 
Abwägung der im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung und Behördenvoranhörung 

eingegangener Stellungnahmen; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Die Gemeinde Lottstetten beabsich-
tigt, die Gewerbefläche im Gewann 
„Hinter der Kapelle“, die bereits seit 
2001 im Flächennutzungsplan enthal-
ten ist, zu erschließen. Innerhalb des 
Planungsgebiets befindet sich ein 
Kiesvorkommen, das nur soweit ab-
gebaut werden soll, dass eine für die 
Erschließung des Gewerbegebiets 
sinnvolle Geländemode-lierung und 
Erschließung durchgeführt werden 
kann.  
Die Gemeinde hat die Träger öffentli-
cher Belange im Zuge der Frühzeiti-
gen Behördenanhörung beteiligt. Die 
eingegangenen Stellungnahmen lie-
gen der Sitzungsvorlage als Anlage 
bei und sollen gemäß Vorschlag in 
der Querliste abgewogen werden. 
Bürgermeister Morasch begrüßt zu 
diesem Tagesordnungspunkt die be-
reits seit Verfahrensbeginn beteiligten 
Planer Frau Nocke, Herr Burkhard 
und Herr Mülhaupt. 
Frau Nocke erläutert, dass bei der 
frühzeitigen Beteiligung nur Stellung-
nahmen von Träger öffentlicher Be-
lange eingegangen sind. Damals 
hatte man aber zum Kiesabbau und 
zur Erschließung des Kreisverkehrs 
noch andere Ideen, so dass viele der 
Stellungnahmen hinfällig geworden 
sind, da diese durch die Umplanung 
zu einem Kreisverkehr berücksichtigt 
wurden, was wie Herr Mülhaupt er-
klärt, vom Landratsamt und Regie-
rungspräsidium befürwortet wird. Au-
ßerdem erfolgt die Auskiesung nur für 
die Plateauerstellung im Wege der 
Erschließung und nicht wie ursprüng-
lich geplant in einem separaten Kie-
sabbauverfahren und somit entfallen 
auch vorgebrachte Einwände, da es 
dadurch kein eigenständiges Verfah-
ren darstellt, sondern im Wege des 
Bebauungsplanverfahren mitbewilligt 
wird. Herr Mülhaupt weist darauf hin, 
dass der ausgehobene Kies auch di-
rekt für die Erschließung wieder ein-
gesetzt werden soll, was bereits bei 
der Ausschreibung berücksichtigt 
wird. Bürgermeister Morasch weist 
darauf hin, dass die Feldwege außer-
halb des Bebauungsplanbereiches so 
von der Gemeinde ausgebaut wer-
den, dass diese auch als Feuerwehr 
bzw. Rettungswegzufahrt genutzt 
werden können. 
Die Stellungnahme der Gemeinde Je-
stetten und der IHK, dass sie die An-
siedlung von Einzelhandel in diesem 
Bereich nicht befürworten, wird dahin-
gehend abgewogen, dass von der 

Gemeinde ausdrücklich gewollt ist, 
dass sich auch im dafür vorgesehe-
nen Teilbereich  (GE 2) Einzelhandel 
ansiedeln kann, jedoch nur kleinflä-
chig (d.h. bis max. 800m² Verkaufsflä-
che je Einzelhandel). 
Der Gemeinderat wägt die im Rah-
men der frühzeitigen Behördenanhö-
rung eingegangenen Stellungnah-
men gemäß Vorschlag in der Quer-
liste ab. 
 
Offenlagebeschluss des Bebau-
ungsplans "Hinter der Kapelle"; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Nach Abwägung der eingegangenen 
Stellungsnahmen aus der frühzeiti-
gen Beteiligung kann die Gemeinde 
den Offenlagebeschluss fassen. 
Die Anwesenden Planer erläutern an-
hand des Bebauungsplanes die vor-
gesehene Erschließung sowie die 
künftigen Bebauungsvorschriften. 
Dipl. Ing Mülhaupt erläutert, dass die 
Abwasserleitungen Richtung RÜB 
Kreuzäcker verlaufen und es vorge-
sehen wird, dass der Mischwasser-
sammler gleichzeitig als Entwässe-
rungskanal genutzt werden kann. Die 
Zufahrt zur Firma Rehm erfolgt auch 
über den Kreisverkehr so dass die ak-
tuelle Straße zur Fa. Rehm rekultiviert 
und als Grünfläche genutzt werden 
soll. Frau Nocke erklärt, dass die 
Baufenster sehr großzügig beplant 
sind, Bürgermeister Morasch ergänzt, 
dass auch die vorhandenen Grund-
stücksflächen durch die geplante Er-
schließung sehr flexibel sei und noch 
variiert werden könne. 
Zur Gebäudehöhe weist Frau Nocke 
darauf hin, dass diese nur bis 10 m 
Höhe zulässig sind, es dürfen ledig-
lich 10% der Dachfläche höher sein. 
Die Dachaufbauten müssen aber ge-
nerell eingehaust werden, auch wenn 
sie unter der Maximalhöhe sind, da-
mit es eine schöneres Erscheinungs-
bild gibt. Weiter weist Frau Nocke da-
rauf hin, dass die Flachdächer sowohl 
zu begrünen als auch mindestens 
70% der Dachfläche mit einer Photo-
voltaikanlage zu belegen sind, wenn 
die Gebäudegröße mehr als 100m² 
beträgt. Die Photovoltaikanlage darf 
die vorgeschriebene Gebäudehöhe 
um 1m übersteigen. Sie weist darauf 
hin, dass in Ziff. 13.6 noch eine Er-
gänzung erfolgt ist, dass untergeord-
neten Dächern (z.B. Vordächer und 
Verbindungsgänge) von der Begrü-
nungspflicht ausgenommen sind, da 
diese gerne auch transparent gehal-
ten werden. 

Aus der öffentlichen 
Gemeinderatsitzung 
vom 07.12.2021 
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Außerdem informiert Frau Nocke dar-
über, dass ab 20 Stellplätze, diese 
zusammenhängend anzulegen und 
ebenfalls (mind. 70%) mit einer PV-
Anlage zu überbauen sind. Bei den 
Vorschriften zu Werbeanlagen habe 
man sich an den bereits bestehenden 
Bebauungsplan „Lottstetten Nordost“ 
gehalten um hier eine Einheit zu 
schaffen, sie weißt aber darauf hin, 
dass sich die 2% Regel nicht auf das 
Grundstück beziehe, sondern auf die 
einzelnen Gebäude, bzw. bei Doppel-
häusern auf die Gebäudehälfte.  
Landschaftsarchitekt Burkhard erläu-
tert, dass in der Mitte des Planungs-
gebietes ist eine zweiseitige 
Baumallee sowie ein 6 m breiter 
Grünstreifen vorgesehene, der auch 
für die Entwässerung genutzt werden 
kann. Frau Nocke ergänzt hier noch, 
dass bezüglich des Böschungsberei-
ches die Ziff. 9.2. nochmals um den 
Zusatz ergänzt wurde, dass in den 
Böschungen Treppen ausnahms-
weise zugelassen werden, wenn 
diese für den Brandschutz erforder-
lich sind.  
Ein Gemeinderat fragt nach, ob die je-
weiligen Grünflächen auch vom je-
weiligen Grundstückseigentümer zu 
pflegen sind oder ob dies durch den 
Bauhof erfolgen wird. Bürgermeister 
Morasch bestätigt, dass das Anlegen 
und die Pflege in der Zuständigkeit 
des Eigentümers liegt.  
Ein Gemeinderat fragt nach, ob der 
ausgewiesenen Fußweg im oberen 
Bereich des Bebauungsplangebietes 
auch als Radweg genutzt werden 
kann. Dipl.Ing. Mülhaupt erläutert, 
dass über die vorhandene Unterfüh-
rung eigentlich keine Radwegverbin-
dung besteht, sondern nur ein Fuß-
weg. Da es sich angrenzend um eine 
Kreisstraße handelt und die Radweg-
breite auf 2,50m vorgeschrieben sei 
besteht hier keine Möglichkeit den 
Fußweg als Radweg auszubauen, 
der geplante Fußweg ist aber in der 
tatsächlichen Nutzung auch für Rad-
fahrer geeignet. Ein Gemeinderat 
spricht noch ein Lob aus, dass bei 
dieser Planung keine Landwirt-
schaftsflächen für den Ökoausgleich 
herhalten muss, sondern dies direkt 
im Plangebiet ausgeglichen werden 
kann. 
Abschließend erklärt Bürgermeister 
Morasch, dass viele Behörden im 
Vorfeld bereits schon abgeprüft wur-
den und dass man heute mit dem Of-
fenlagebeschluss einen großen Mei-
lenstein geschafft habe. Zum weite-

ren Vorgehen erläutert er, dass er zu-
erst zur Stärkung des örtlichen Ge-
werbes die einheimischen Gewerbe-
treibenden anfragen möchte. Bezüg-
lich der Einzelhandelbetriebe stünde 
man bereits im Gespräch mit mögli-
chen Investoren. 
Der Gemeinderat beschließt die öf-
fentliche Auslegung und Behördenbe-
teiligung des Bebauungsplanes „Hin-
ter der Kapelle“. 
 
Bewirtschaftungsplan des Ge-
meindewaldes Lottstetten für das 
Forstwirtschaftsjahr 2022; 
Beratung und Beschlussfassung; 
Der Lottstetter Förster Ralf Göhrig in-
formiert über seine Tätigkeiten im Ge-
meindewald im Jahr 2021. Aufgrund 
des vielen Regens sei der Wald im 
vergangenen Jahr gut gewachsen, 
man habe aufgrund des deutlich er-
höhten Einschlages im Jahr 2020 
durch den Käferbefall, im aktuellen 
Jahr aber versucht dies zu kompen-
sieren und somit aber auch entspre-
chend weniger Einnahmen erwirt-
schaften können, was vermutlich in 
2020/21 zu einem negativen Be-
triebsergebnis führen wird. Weiter in-
formiert Herr Göhrig, dass er trotz 
Corona noch immer seine Waldfüh-
rungen durchführen kann. 
Revierleiter Drabinski führt den Be-
wirtschaftungsplan 2022 aus und 
geht auf die verschiedenen Nut-
zungsperspektiven im Gemeindewald 
ein. Er erklärt, dass im älteren Be-
stand bereits mehr als 50% des 10-
Jahres-Plans genutzt wurden, im jün-
geren Bestand läge man erst bei ca. 
40%. Auch Herr Drabinski weist da-
rauf hin, dass in den Jahren 2018-
2020 eine hohe Nutzung im Fichten-
bereich durch den Borkenkäferbefall 
vorlag. Er sieht aber für die nächsten 
6 Jahre keine Probleme bezüglich der 
Nutzung. Der Bewirtschaftungsplan 
für 2022 sieht den Kulturen „Anbau“ 
von 2,1 ha Eiche sowie die Kultursi-
cherung auf 9,1 ha vor. Außerdem 
wird auf 5 ha Bestandspflege betrie-
ben. Zusätzlich sollen Investitionen 
gesichert, die Mischung des Bestan-
des erhalten werden und die Bäume 
klimafit gepflegt werden. Herr Drabin-
ski erläutert weiter den Finanzplan für 
2022 mit Einnahmen i.H.v. 101.930 € 
und Ausgaben von 100.720 € somit 
gibt sich ein geringes positives Ergeb-
nis von 1.210 €. 
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
es der Gemeinde schon immer wich-
tig war den Wald als Naherholungs-

gebiet zu erhalten und nicht aus wirt-
schaftlichen Gründen. Ein Gemeinde-
rat fragt nach, ob es noch immer ge-
gen den Klimawandel das Zuschuss-
programm gibt. Herr Drabinski erläu-
tert, dass es bisher die Bundeswald-
prämie von 100,- €/ha gab, was es 
aber künftig gibt liegt an der neuen 
Bundesregierung.  
Viele Kommunen schauten aktuell 
noch gar nicht nach Ökopunkten, hier 
wäre die Gemeinde Lottstetten aber 
vorbildlich.  
Bürgermeister Morasch bedankt sich 
beim Forst für die gute Zusammenar-
beit auch im Hinblick von Beratungen 
zur Schaffung von Ökopunkten. 
Der Gemeinderat beschließt den vor-
liegenden Bewirtschaftungsplan laut 
Sitzungsvorlage. 
 
Antrag auf Nutzungsänderung ei-
nes bestehenden Gästezimmers 
mit Vorraum und Diele zur Heil-
praktikerpraxis auf Flst.Nr. 3213,  
79807 Lottstetten; 
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass am bestehenden Gebäude 
keine baulichen Veränderungen vor-
genommen werden, sondern lediglich 
eine innere Umnutzung zur Heilprak-
tiker Praxis erfolgen soll. Weiter er-
klärt er, dass aktuell bereits 5 Park-
plätze für das Gebäude vorhanden 
sind, was baurechtlich ausreichend 
sei.  
Ein Gemeinderat weist darauf hin, 
dass bereits ohne Praxis alle Park-
plätze vollgeparkt sind und die Kund-
schaft künftig dann voraussichtlich 
auf der Straße parken wird und damit 
Ärger vorprogrammiert sei. Ein Ge-
meinderat schlägt vor, dass der Hin-
weis gegeben werden soll, dass ein 
Parkplatz als Patientenparkplatz aus-
zuweisen sei.  
Der Gemeinderat erteilt das Einver-
nehmen zur Nutzungsänderung und 
bittet um die Aufnahme des Hinwei-
ses zur Ausweisung eines separaten 
Kundenparkplatzes. 
 
Antrag auf Errichtung einer DHL-
Packstation mit Antrag auf Befrei-
ung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes "Lottstetten 
Nordost" bezüglich der festgesetz-
ten Baugrenzen auf Grundstück 
Flst.Nr. 375, Industriestraße 36, 
79807 Lottstetten; 
Die Deutsche Post AG beantragt die 
Errichtung einer Packstation am Lidl-
Gebäude. Da dieses die Baugrenzen 
schon vollständig ausschöpft, wird für 



7 Mitteilungsblatt Lottstetten / Freitag 14.01.2022 

 

 

die Packstation außerhalb der Bau-
grenzen eine Befreiung vom Bebau-
ungsplan „Lottstetten Nordost“ benö-
tigt. 
Auf Nachfrage eines Gemeinderat er-
klärt Bürgermeister Morasch, dass 
durch die Packstation 2 Stellplätze 
wegfallen. Ein Gemeinderat fragt 
nach, wie bisher Befreiungen in die-
sem Bebauungsplan gehandhabt 
wurden, woraufhin Bürgermeister Mo-
rasch erklärt, dass es hier bisher 
keine Befreiungen gab, da man die-
sen sehr stringent ausgelegt hat. Ein 
Gemeinderat spricht sich gegen die 
Erteilung einer Befreiung aus, da die-
ser Bebauungsplan noch nicht lange 
aufgestellt wurde und somit ein Prä-
zedenzfall geschaffen würde. Ein Ge-
meinderat sieht hingegen schon ein 
erweitertes Angebot auch für die Ein-
heimischen und fragt nach, ob es 
keine Möglichkeit der Errichtung ohne 
Befreiungsantrag gäbe. Bürgermeis-
ter Morasch erklärt, dass dies am 
Lidl-Standort auf diesem Grundstück 
nicht möglich sei. Ein Gemeinderat 
erklärt, dass diese Packstation nicht 
mehr als ein Schrank sei und seiner 
Meinung nach auf 2 Stellplätze hierfür 
verzichtet werden könnte. Ein weite-
rer Gemeinderat sieht dies ebenso, 
ist aber der Meinung, dass der ge-
plante Standort direkt neben dem Ein-
gang doch ungeschickt sei. 

Bürgermeister Morasch schlägt vor, 
das Einvernehmen abzulehnen aber 
nach einem Alternativstandort zu su-
chen. 
Das Einvernehmen zur Errichtung ei-
ner DHL-Packstation mit Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes wird nicht erteilt. 
 
Antrag der Fa. Rehm Kies- und Be-
tonwerk GmbH & Co.KG auf Um-
setzung des vorhandenen Bü-
rocontainers vom Flst.Nr. 2654 auf 
die Flst.Nrn. 2657/1 und 2657, Wei-
herweg, 79807 Lottstetten; 
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass ein bereits vorhandener Bü-
rocontainer auf dem Betriebsgelände 
umgestellt werden soll, es sich aber 
dadurch keine weiteren Veränderun-
gen ergeben. 
Der Gemeinderat erteilt das Einver-
nehmen zur Umstellung des vorhan-
denen Bürocontainers. 
 
Antrag der ANRA auf Weiternut-
zung des Künstlerhauses für wei-
tere 2 Jahre;  Beratung und Be-
schlussfassung; 
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass die Gebrüder Hilbert (ANRA) 
das ehemalige Pfarrhaus durch die 
Nutzung als Künstlerhaus in den ver-
gangenen 4 Jahren aufgewertet ha-

ben und auch die neue Fassadenge-
staltung sehr gelungen sei. ANRA sei 
eine gute Werbung für Lottstetten 
auch über die Region hinaus. Aus sei-
ner Sicht einer Verlängerung des Nut-
zungsrechts für weitere 2 Jahre nichts 
im Wege. 
 
Ein Gemeinderat befürwortet das 
Künstlerhaus sehr, möchte aber deut-
lich machen, wie großzügig die Ge-
meinde das Künstlerhaus unterstützt. 
Bürgermeister Morasch erklärt, dass 
ANRA dies sehr bewusst sei und 
auch zu schätzen weiß. Da das Pfarr-
haus aufgrund des Zustandes aber 
nicht mehr für Wohnzwecke geeignet 
sei, sei dies eine gute Alternative zum 
Leerstand. Ein Gemeinderat spricht 
sich ausdrücklich für eine Kulturförde-
rung und somit für die Verlängerung 
des Vertrages aus. Ein weiterer Ge-
meinderat befürwortet ebenfalls eine 
Verlängerung und weist darauf hin, 
dass dadurch auch das Gebäude ge-
pflegt wird. Bürgermeister Morasch 
bestätigt dies und ergänzt, dass sich 
ANRA auch um die Außenanlage 
kümmert, die anderenfalls die Ge-
meinde selbst pflegen müsste.  
Der Gemeinderat beschließt das 
Künstlerhaus für weitere 2 Jahre 
(vom 01.01.2022 – 31.12.2023) wei-
ter an ANRA zu vermieten. 
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A M T L I C H E     M I T T E I L U N G E N 

 
 

Aufgrund der neuen Corona-Ver-
ordnung ist der Zugang zum Rat-
haus ab 27.12.2021 nur mit 3G-
Nachweis und FFP2-Maske 
möglich. 
 
Um die Kontrolle zu gewähr-
leisten wird um Terminverein-
barung gebeten.  
 
Wir empfehlen, alle Angelegen-
heiten, die kein persönliches Er-
scheinen erfordern, per Telefon 
oder per E-Mail zu erledigen. 
Das Telefon-/ und E-Mail-Ver-
zeichnis finden Sie auf unserer 
Homepage www.lottstetten.de 

 

Bürgermeistersprechstunde  

 
Am Dienstag, 18.01.2022 findet die 
nächste Bürgermeistersprechstunde 
statt. 
 
Eine Terminvereinbarung ist bis Mon-
tag, 17.01.2022 beim Sekretariat un-
ter Tel.: 07745 9201-12 erforderlich. 
 

Meldeamt 

 
Einwohnerstatistik zum 31.12.2021 
Im Verlauf des Jahres wurden in 
Lottstetten 198 Zuzüge und 203 
Wegzüge verzeichnet. 
 
Als natürliche Bevölkerungsent-
wicklung wird die Veränderung der 
Einwohnerzahlen durch Geburten 
und Todesfälle im Laufe eines Jahres 
bezeichnet. 
Im Jahr 2021 sind 26 Einwohner 
durch Geburt dazugekommen. 
Durch Tod von Einwohnern ergab 
sich ein Bevölkerungsabgang von 22 
Personen. 
 
In Fortschreibung dieser Verände-
rung betrug die Einwohnerzahl nach 
dem aktuellen Stand zum 31.12.2021 
2.436 Einwohner. 
 
Hauptwohnsitze:         2.324 
Nebenwohnsitze:           112 
 

Betrachtet nach Wohnplätzen 
innerhalb der Gemeinde verteilen 
sich die Einwohnerzahlen wie folgt: 
 
Lottstetten   2.088   Einwohner 
Nack        199   Einwohner 
Balm        105   Einwohner 
Dietenberg        26   Einwohner 
Nackermühle       18   Einwohner 
 

Verschenkbörse 

 
Der Gemeinde Lottstetten ist folgen-
der Gegenstand zur kostenlosen Ab-
gabe gemeldet worden: 
 
Gut erhaltener Schreibtisch, 2-teilig, 
wegen Büroauflösung 
Telefon: 07745 7698 
 
Bei Interesse an diesem Artikel wen-
den Sie sich bitte direkt an o. g. Tele-
fonnummer.  
 
Möchten Sie auch etwas über die 
Verschenkbörse anbieten, so errei-
chen Sie unter Tel.: 07745 9201-21 
oder per Mail an mitteilungs-
blatt@lottstetten.de.  
Bitte geben Sie im Betreff "Ver-
schenkbörse" ein.  
Tiere können in der Verschenkbörse 
nicht angeboten werden. 
 

Jahresabrechnung 
Wasser/Abwasser 

 
Ab Mitte Januar werden die Jahres-
bescheide verteilt/versendet.  
Bitte beachten Sie: 
Sollten Sie mit dem Bescheid nicht 
einverstanden sein, können Sie inner-
halb einer Frist von einem Monat ab 
Bekanntgabe schriftlich Widerspruch 
einlegen. Eine spätere Änderung ist 
nicht mehr möglich.  
 

 
 
Blaue Tonne 
Am Montag, 17.01.2022 werden die 
Blauen Tonnen geleert. 
 
Bio-Tonne 
Am Freitag, 21.01.2022 werden die 
Bio-Tonnen geleert. 
 
 

News für Kinder 
und Jugendliche 

 
Kontakt zum Jugendarbeiter Mi-
chael Mothes   
Von Montag bis Freitag kann ein Ter-
min, auf Wunsch auch vor Ort, mit der 
Jugendarbeit vereinbart werden.  
 
Telefonischer Kontakt:  
0172 7258247  
Persönlicher Kontakt (zu den Öff-
nungszeiten):  
Jugendraum Jestetten, Bahn-
hofstrasse (Container), Jestetten 
Jugendraum Lottstetten, Altes Schul-
gebäude (Kirchplatz 6), Lottstetten 
Rathaus (Zi. 6), Hombergstr. 2, Jes-
tetten 
 
E-Mail Kontakt:  
info@kinder-jugendarbeit.de 
Homepage und weitere Infos: 
www.kinder-jugendarbeit.de 
Jugendräume in Jestetten und 
Lottstetten 
 
Der Jugendraum steht für alle Ju-
gendliche und Interessierte offen. Im 
Rahmen dieses Offenen Angebotes 
bestehen die Möglichkeiten zur ge-
meinsamen Freizeitgestaltung oder 
eines Rückzugsortes. 
 
Lottstetten (Kirchplatz 6): 
dienstags:  15.00 Uhr – 20.00 Uhr  
Jestetten (Container BHF): 
mittwochs: 16.00 Uhr – 21.00 Uhr  
donnerstags:  16.00 Uhr – 21.00 Uhr 
freitags:  16.00 Uhr – 21.00 Uhr 
An allen Feiertagen sind die Jugend-
räume geschlossen! 
 
Beratung  
Ich unterstütze DICH, wenn du… 
• … Ärger mit Freunden hast. 
• … Stress mit den Eltern oder dei-
ner Familie hast. 
• … Probleme in der Schule oder 
Arbeit hast. 
• … dich mit jemanden ausspre-
chen möchtest. 
• … einfach ein paar Infos brauchst. 
• … 
 
Die Beratung ist kostenlos und als Ju-
gendarbeiter unterliege ich der beruf-
lichen Schweigepflicht (§203 Abs. 1, 

Mitteilungen der 
Gemeindeverwaltung 

Müllkalender 
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Nr. 5 StGB). Alles was du mir anver-
traust, wird anonym und vertraulich 
behandelt. Nimm einfach Kontakt zu 
mir auf.  
 
Natürlich stehe ich auch gern Eltern 
und allen anderen Personen, die kin-
der- und jugendspezifische Anliegen 
haben, mit Rat und Tat zur Verfügung 
 

 
 

Forstamt  

 
Bestellung von Forstpflanzen: 
Wer Forstpflanzen für die Frühjahrs-
pflanzung braucht, kann diese über 
Förster Ralf Göhrig bestellen. Herr 

Göhrig berät Sie auch gerne vor Ort 
über die Auswahl der Baumarten. Die 
Pflanzen werden voraussichtlich Mitte 
März geliefert. 
Mail: Ralf.Goehrig@landkreis-
waldshut.de, Telefon: 07745 5598 
 

 

K I N D E R G A R T E N – S C H U L N A C H R I C H T E N 

 
 
 

  

Landratsamt Waldshut 

Realschule Jestetten 
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Gewerbliche Schulen 
Waldshut 
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L O T T S T E T T E R     V E R E I N E

 

 
 
 

Frauen 65 plus 
Wir beginnen im neuen Jahr 2022 mit 
unserer Gymnastik am Mittwoch, 
19.01.2022, um 18.30 Uhr 

Bitte denkt an eure Impfnachweise, 2x 
geimpft nicht älter als 3 Monate oder 
geboostert. 
Bis dann, eure Übungsleiterinnen 

  

Turnverein Lottstetten 

Scheffelgymnasium Bad 
Säckingen 
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K I R C H L I C H E     N A C H R I C H T E N 

 

 
 
 
 

Gottesdienste 

 
Samstag, 15.01.2022 
18.30 Uhr in Lottstetten: Vorabendmesse 

 - für Helmut Buchter und verstorbene 
   Angehörige 
 - für Mathilde Keller 

 
Sonntag, 16.01.2022 
2. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr in Baltersweil: entfällt 
09.00 Uhr in Altenburg: Heilige Messe 
10.30 Uhr in Jestetten: Heilige Messe als Familien-

gottesdienst 
 - für Eugen Meier 
 - für Otto u. Aloisia Schäfer 
 - für Georg Wirth 
 

Seelsorgeeinheit Jestetten 
Richard Dressel, Pfarrer Tel. 07745 7248 
Pfarrbüro Tel. 07745 7248 
 Fax 07745 9282708 
E-Mail:  kath.pfarramt.Jestetten@t-online.de 
Homepage: www.kath-se-jestetten.de 
Weitere seelsorgliche und geistliche Begleitung: 
Andrea Schaaf, Tel. 07745 7874, E-Mail: mail@andreaschaaf.de 
Christel Auweder, Tel. 07745 928927, E-Mail: christel@auweder.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Montag, Dienstag, Donnerstag 08.30 bis 12.00 Uhr  
und Freitag  

Mittwochs den ganzen Tag geschlossen! 
  

Konto der kath. Kirchengemeinde Jestetten: Volksbank Hochrhein eG 
IBAN: DE34 6849 2200 0000 0057 03, BIC: GENODE61WT1 

 

 

 

Wochenspruch für die Woche vom 16.01. – 22.01.2022 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um 
Gnade 

Johannes 1, 16 
 
 
 
 
 

 
 
Sonntag, 16.01.2022 (2. Sonntag n. Epiphanias) 
10.00 Uhr in Jestetten: Gottesdienst  
 
Freitag, 21.01.2022 
18.00 Uhr in Jestetten: Abendmahlgottesdienst  
 

 
 
Montag 17.01.2022 
19.00 Uhr in Jestetten: Abendgebet 
 
Mittwoch 19.01.2022 
16.00 Uhr in Jestetten: Konfirmandenunterricht 
19.45 Uhr in Jestetten: KGR-Sitzung 
 

Musikalische Abend-Andacht mit Bezirkskantor 
Flierl 
Am Samstag, den 22.01.2022 ist um 18.00 Uhr eine 
musikalische Abend-Andacht mit Bezirkskantor 
Matthias Flierl in der Markuskirche Jestetten. 
Sofern Corona es zulässt, findet sie mit einem Mini 
Chor Projekt statt. 

 
Wochenpsalm: Psalm 105, 1-8 
Wochenlieder: EG 74 – Du Morgenstern, du Licht vom 

Licht 
EG 398 – In dir ist Freude (ö) 

Evangelium: Johannes 2, 1-11 
Predigttext: 1. Korinther 2, 1-10 
 

Bürozeiten: 
Mittwoch + Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Telefon: 07745 7256 
Fax: 07745 7240 
E-Mail: jestetten@kbz.ekiba.de 
Homepage: https://evangelischekirche-jestetten.de/ 
Bankverbindung: Volksbank Hochrhein eG  

IBAN: DE80 6849 2200 0000 058904 
BIC:    GENODE61WT1 

 
 

 
  

Gottesdienste und Termine 

Veranstaltungen  

http://www.kath-se-jestetten.de/
mailto:jestetten@kbz.ekiba.de
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Pfarrer Florian Bosch, Alt-Katholische Pfarrgemeinden 
Dettighofen, Hohentengen und Lottstetten, 
Tel.: 07742 / 6230, Fax: 07742 / 85 76 92 
E-Mail: dettighofen@alt-katholisch.de 
Hauptstr. 31, 79802 Dettighofen 
 
 

Gottesdienste und Termine 
 

Sonntag, 16.01.2022 
Sonntag von der Hochzeit zu Kana 
10.00 Uhr in Lottstetten: Eucharistiefeier  
 (Die Eucharistiefeier in Herdern muss leider 

entfallen)

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sonntag, 16.01.2022 
09.30 Uhr Gottesdienst  
 
Mittwoch, 19.01.2022 
20.00 Uhr in Schauffhausen: Gottesdienst 
 

 
 

S O N S T I G E S

 

 
 
"Kostenlose Energieeffizienz-Vor-
träge für Unternehmer*innen  
Die Energieagentur Südwest bietet 
kostenlose Online-Vorträge zu The-
men rund um Energieeffiezienz in 
kleineren und mittleren Unternehmen 
an: 
- 08.02.2022 – 19.00 Uhr 
 CO2 Bepreisung – bedeutend für 

Betrieb und Klimaschutz. 
- 10.03.2022 – 9.00 Uhr 
 Heizen und Kühlen von gewerbli-

chen Gebäuden mit innovativer 
Wärmepumpentechnik. 

- 28.04.2022 – 9.00 Uhr 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
VDI 2067-1 und VDI 6025, Amorti-
sationszeit und Risikobetrachtung. 

Anmeldung unter: mi-
chael.heim@keff-bw.de.   
Die Zoom-Veranstaltungen finden im 
Rahmen des Projekts KEFF – Regio-
nale Kompetenzstellen Netzwerk 
Energieeffizienz – statt, welches vom 
Land Baden-Württemberg und der 
EU gefördert wird. 
 

 
 
Mikrozensus startet am 10. 01.2022 
Rund 55 000 Haushalte in der Be-
fragung 
 

Am 10.01.2022 startet bundesweit 
der Mikrozensus 2022. Das Statisti-
sche Landesamt Baden-Württemberg 
bittet hierfür alle ausgewählten Haus-
halte um Unterstützung bei der 
Durchführung der größten jährlichen 
Haushaltserhebung in Deutschland. 
Über das ganze Jahr 2022 hinweg 
werden in mehr als 900 Gemeinden 
rund 55 000 in einer Stichprobe aus-
gewählte Haushalte in Baden-Würt-
temberg zu ihren Lebensverhältnis-
sen befragt. Dies sind rund ein Pro-
zent der insgesamt rund 5,2 Millionen 
(Mill.) Haushalte im Südwesten. 
 
Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der 
Bevölkerung sowie den seit 1968 er-
hobenen Fragen der EU-weit durch-
geführten Erhebung zur Arbeitsmarkt-
beteiligung werden seit 2020 zusätz-
lich Fragen der ebenfalls EU-weit 
durchgeführten Befragung zu Ein-
kommen und Lebensbedingungen 
(SILC, »Statistics on Income and 
Living Conditions«) gestellt. Seit dem 
Jahr 2021 wird das Frageprogramm 
des Mikrozensus um die ebenfalls 
EU-weit durchgeführte Erhebung zur 
Internetnutzung in privaten Haushal-
ten (IKT) ergänzt. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind 
eine wichtige Informationsquelle zu 
den Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Menschen. Dabei geht es bei-
spielsweise um Fragestellungen in 
welchen Familienkonstellationen 

Menschen leben, welche Bildungsab-
schlüsse von der Bevölkerung erwor-
ben wurden oder in welcher Erwerbs-
situation sie sind. 2022 wird die Erhe-
bung um Fragen zur Wohnsituation 
der Menschen ergänzt. Der Mikrozen-
sus liefert somit auch Ergebnisse zu 
Fragen der Barrierefreiheit der Wohn-
sitze in Baden-Württemberg. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pande-
mie, die wirtschaftliche und soziale 
Veränderungen auslöst, ist der Mikro-
zensus von Bedeutung. Die Aus-
künfte der auskunftspflichtigen Haus-
halte helfen, die aktuelle Lage der Be-
völkerung in Baden-Württemberg ab-
zubilden. Für den Mikrozensus sind 
dabei die Auskünfte von Menschen 
im Rentenalter, von Studierenden so-
wie von Erwerbslosen genauso wich-
tig wie die Angaben von Angestellten 
oder Selbstständigen. 
 
Wer wird für die Erhebung ausge-
wählt? 
In einem mathematischen Zufallsver-
fahren werden zunächst Gebäude 
bzw. Gebäudeteile gezogen. Für die 
Ermittlung der Namen der Haushalte 
in den Gebäuden setzt das Statisti-
sche Landesamt vor Ort auch Erhe-
bungsbeauftragte ein. Die Erhe-
bungsbeauftragten können sich bei 
der Namensermittlung mittels eines 
Ausweises als Beauftragte des Statis-
tischen Landesamtes Baden-Würt-
temberg ausweisen. Für die zufällig 
ausgewählten Haushalte besteht 

Gottesdienste und Termine 

Energieagentur Südwest 
GmbH 

Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg 

Neuapostolische Kirche 

Neunkircher Str. 17, 79798 Jestetten 
 

mailto:dettighofen@alt-katholisch.de
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Auskunftspflicht. Sie werden inner-
halb von maximal fünf aufeinander 
folgenden Jahren bis zu viermal im 
Rahmen des Mikrozensus befragt. 
 
Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im 
Briefkasten ein Anschreiben des Sta-
tistischen Landesamtes Baden-Würt-
tembergs vor. Darin sind die Zu-
gangsdaten für die Meldung über das 
Internet enthalten. Alternativ besteht 
die Möglichkeit, der Auskunftspflicht 
durch ein Telefoninterview mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Statistischen Landesamts nachzu-
kommen, oder einen Papierbogen 
auszufüllen. Eine volljährige Person 
kann die Auskünfte für alle Haushalts-
mitglieder erteilen. 
 

Alle erhobenen Einzelangaben un-
terliegen der Geheimhaltung und 
dem Datenschutz und werden we-
der an Dritte weitergegeben noch 
veröffentlicht. Nach Eingang und 
Prüfung der Daten im Statistischen 
Landesamt werden diese anonymi-
siert und zu aggregierten Landes- 
und Regionalergebnissen weiter-
verarbeitet. 

 

 
 
Familienpaten für den Landkreis 
Waldshut gesucht! 
Begleitung und Stärkung von Fa-
milien als FamilienpatIn 
Sie verbringen gerne Zeit mit Kin-
dern? Sie mögen Begegnungen mit 
Menschen? Sie suchen eine sinnvolle 
Tätigkeit oder möchten mit Ihrer per-
sönlichen Lebenserfahrung Familien 
unterstützen? 
Die Familienpaten im Landkreis 
Waldshut brauchen Ihre Unterstüt-
zung! FamilienpatInnen unterstützen 
und begleiten Familien, die sich zeit-
weise in einer Belastungssituation be-
finden. Eine Trennung, ein Umzug 
oder ein weiteres Kind können solche 
Situationen herbeiführen. Die Paten 
und Patinnen stehen der Familie zur 
Seite und helfen dort, wo es Hilfe be-
nötigt – beispielsweise bei der Frei-
zeitgestaltung der Kinder, bei Behör-
dengängen oder bei der Kontaktauf-
nahme zu Hilfsangeboten oder ande-
ren Familien. Der Bedarf einer Fami-

lie ist sehr individuell. FamilienpatIn-
nen bringen den Familien ein bis zwei 
Mal wöchentlich Entlastung und stär-
ken deren Selbsthilfepotentiale, damit 
die Familie ihren Alltag bald wieder 
selbst stemmen kann. FamilienpatIn-
nen engagieren sich ehrenamtlich 
und freiwillig. Das Alter, die soziale 
Herkunft oder der Beruf spielen dabei 
keine Rolle. Was zählt ist ihre Le-
benserfahrung, ihre Motivation und 
die Bereitschaft sich zu engagieren. 
 
Können Sie sich vorstellen, Familien, 
die durch Belastungen an ihre Gren-
zen stoßen, zu unterstützen? Sie wol-
len mehr über das Ehrenamt eines 
Familienpaten erfahren? Bei Inte-
resse, melden Sie sich gerne beim Di-
akonischen Werk Hochrhein bei Frau 
Tabea Minet, telefonisch unter 0152 
01856592 oder unter familienpa-
ten@dw-hochrhein.de. 
Wir erzählen Ihnen gerne mehr über 
das landkreisweite Angebot und be-
antworten Ihre Fragen. Wir freuen 
uns  

 
 
 
 
 
 

  

Diakonisches Werk Hochr-
hein 

Ende des redaktionellen Teils 
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